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                                                               GEMEINDEAMT   ERNSTHOFEN 
                                                       4432 Hauptstraße 21, Bezirk Amstetten, NÖ 
                                                                      07435/8450, Fax: DW 20 
                                                              E-mail: gemeinde@ernsthofen.gv.at    
                                                                 www.ernsthofen.gv.at 
         
 
  Ernsthofen, am 22. November 2019 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sehr geehrte Ernsthofnerin! 
Sehr geehrter Ernsthofner! 
 

 

NÖ LANDWIRTSCHAFTKAMMERWAHL 1. März 2020 
Das Wählerverzeichnis für die NÖ Landwirtschaftskammerwahl liegt wie folgt zur öffentlichen 
Einsichtnahme am Gemeindeamt Ernsthofen auf:  
 

Montag, 02.12.2019 bis Freitag 06.12.2019  
von   8.00 bis 12.00 Uhr 

 

Innerhalb der Einsichtsfrist kann jede Person in das Wählerverzeichnis Einsicht nehmen und davon 
Abschriften oder Vervielfältigungen herstellen. 
Innerhalb von zehn Tagen ab Beginn der Einsichtsfrist kann jeder oder jede Wahlberechtigte im Sinne des 
§ 4 Abs. 1 NÖ Landwirtschaftskammergesetz, unter Angabe seines oder ihres Namens und der 
Wohnadresse gegen das Wählerverzeichnis bei der Gemeindewahlbehörde schriftlich oder mündlich einen 
Berichtigungsantrag gegen das Wählerverzeichnis einbringen (Antragsteller, Antragstellerin). Der 
Antragsteller oder die Antragstellerin kann die Aufnahme eines oder einer Wahlberechtigten in das 
Wählerverzeichnis oder die Streichung eines oder einer Nichtwahlberechtigten aus dem Wählerverzeichnis 
begehren. 
 
WEIHNACHTSGUTSCHEINAKTION WIRTSCHAFTSINITIATIVE WESTWINKEL  
Auch heuer gibt es zum Erwerb von € 100,00 in Form von Westwinkel-Gutscheinen wieder einen speziellen 
€ 5,00 Gutschein gratis dazu. Der € 5,00 Gutschein ist nur in limitierter Auflage erhältlich. Die Gemeinden 
fördern diese Aktion um die Kaufkraft im Ort zu halten. Das sichert Arbeitsplätze, Lehrstellen und ist eine 
Investition in die Zukunft.  
Der € 5,00 Gutschein ist ab 2. Dezember 2019 nur für Ernsthofnerinnen und Ernsthofner am Gemeindeamt 
erhältlich und gilt nur solange der Vorrat reicht. 
 
Öffnungszeiten Gemeindeamt 
Das Gemeindeamt ist vom 24. Dezember 2019 bis 1. Jänner 2020 geschlossen. 
Wir bitten Sie bereits jetzt, dies bei eventuell notwendigen Behördenangelegenheiten zu 
berücksichtigen, besonders wenn sie Meldeangelegenheiten (An- bzw. Abmeldungen von 
Personen) zu erledigen haben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Karl Huber 
Bürgermeister 
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